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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.03.1980

Norm

ABGB §1111 A

Rechtssatz

Der Bestandnehmer haftet nur für die verschuldete, nicht für die zufällige Beschädigung der Bestandsache. Als nicht

ersatzfähiger zufälliger Schaden im Vermögen des Bestandgebers ist auch ein solcher anzusehen, der eine Folge eines

in der Person des Bestandnehmers (oder seiner Angehörigen) eingetretenen Zufalles ist (vgl 3 Ob 502/55; hier:

Erbrechen eines fünfjährigen Kindes beschädigt Teppich).

Entscheidungstexte

8 Ob 523/79

Entscheidungstext OGH 06.03.1980 8 Ob 523/79

Veröff: SZ 53/41

1 Ob 536/95

Entscheidungstext OGH 25.04.1995 1 Ob 536/95

Auch; nur: Der Bestandnehmer haftet nur für die verschuldete, nicht für die zufällige Beschädigung der

Bestandsache. (T1)
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